
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Steiermark 2005/01/20 30.7-
21/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.2005

Rechtssatz

Erfüllungsort der Anordnung eines Militärkommandos nach § 33 Abs 4 WehrG, militärische Bekleidungs- und

Ausrüstungsgegenstände bei der Betriebsversorgungsstelle in S. oder bei jeder anderen Betriebsversorgungsstelle

abzugeben, ist nach dieser Anordnung entweder die Kaserne in S. oder jede andere Betriebsversorgungsstelle in

Österreich. Daher ist zur Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens wegen Nichtentsprechung dieser Anordnung

nach § 33 Abs 4 WehrG nur eine jener Behörden örtlich zuständig, in deren örtlichen Wirkungsbereich die

Ablieferungsp icht  durch vorhandene Betriebsversorgungsstellen erfüllt werden konnte. So enthält das Wehrgesetz

keine Regelung, wonach die Wohnsitzbehörde des Verp ichteten auch ohne diese Voraussetzung örtlich zuständig

wäre, das angeführte Verwaltungsstrafverfahren durchzuführen.

Schlagworte

Aufforderung Rückgabe Betriebsversorgungsstellung Erfüllungsort Tatort Zuständigkeit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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